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0 Vorbemerkungen 

 
  Die Präsentation zur Projektkonferenz (und zum unmittelbar vorangegangenen Scoping-

termin) ist im Internet auf der Seite der Straßenbauverwaltung 
(www.strassenbau.niedersachsen.de) eingestellt. In dieser Niederschrift sind daher nur 
ergänzende Informationen sowie erfolgte Wortmeldungen enthalten. 
Die allgemeinen technischen Informationen wurden, wie in der Einladung angekündigt, im 
Scopingtermin vorgestellt.  
 
Das Ergebnisprotokoll wird an die Teilnehmer der Projektkonferenz versandt und im Inter-
net eingestellt. 
 

1 Begrüßung und Allgemeines zum Ablauf 
 

  Die Projektkonferenz beginnt um 16:45, da der unmittelbar vorangegangenen Scopingter-
min erst um 16:30 beendet werden konnte.  
 
Frau Gummert begrüßt die Teilnehmer der Projektkonferenz und stellt die Mitarbeiter vor. 
Dies sind: 
Frau Gummert, NLStBV rGB Stade, Gesamtprojektleiterin A 20 für die Abschnitte 4 bis 7 
Frau Seidel, NLStBV rGB Stade, Koordinatorin für die Abschnitte 4 bis 7 
Herr Oelze, NLStBV rGB Stade, Projektleiter Abschnitt 7 
Herr Steenbuck, BDC Dorsch Consult Ingenieurgesell. mbH, Projektleiter Objektplanung 
 
Sinn und Zweck der Projektkonferenz soll sein, dass die Teilnehmer Anregungen und Hin-
weise für die Planung im Planungsraum des Abschnittes 7 geben, die maßgeblich für die 
weitere Planung sein können. 
 
Mit Datum vom 25.06.2010 wurde vom BMV BS die Linienbestimmung vorgelegt. Im Rah-
men dieser Linienbestimmung wurde festgelegt, dass die Bezeichnung für die vormals 
A 22 benannte Autobahn jetzt die Bezeichnung A 20 verwendet wird. 
 
Im Weiteren erläutert Frau Gummert kurz die Trassenführung im Abschnitt 7 und verweist 
auf die ausführliche Darstellung im Rahmen des Scopingtermins. 
 
Im weiteren Verlauf sollen folgende Themen behandelt werden: 

- Trassenführung 
- Querende Straßen und Wege 
- Ingenieurbauwerke 
- Entwässerung 
- Landwirtschaft 
- Lärm 
- Sonstiges 

   

02 Hinweise und Fragen der Teilnehmer 
 

001  Hr. Schlichtmann, Gemeinde Oldendorf: (siehe Stellungnahme Gemeide Oldendorf vom 
07.09.2010 Pkt. 3) 

Es wäre wichtig, dass maßgebliche Gemeindestraßen und –wege nicht durch die A 20 
abgeschnitten werden, zum Beispiel die Straße am Kartoffelhof und Blumenthal. 

Antwort: 
Es ist geplant den Verbindungsweg Estorf – Oldendorf zu überführen (hier nicht unter 
Kartoffelhof bekannt, sondern unter der Bezeichnung „In de Lögen“ oder „Lögenesch“). 
Der Blumenthaler Weg (von der L 114 Richtung „Im Viert“) wird nicht überführt. Im Rah-
men der Umplanung der L 114, K 4 und der K 66, die alle überführt werden, erfolgt die 
Planung von Ersatzwegen, um die erforderliche Erschließung gewährleisten zu können. 
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002  Wie vor: (siehe Stellungnahme Gemeide Oldendorf vom 07.09.2010 Pkt. 1) 

Die Qualität der Wohnbebauung soll erhalten bleiben, der Lärm minimiert werden 
Antwort: 

Es wird ein möglichst großer Abstand zu den Ortslagen angestrebt. 
 
Ergänzung NLStBV im Nachgang zur Projektkonferenz: 

Wir werden den Sachverhalt prüfen. In einer Lärmtechnischen Berechnung werden die 
Emmissionen ermittelt und ggf. die Betroffenheit der Anwohner in Oldendorf ermittelt. 
Sollte das Bodengutachten die geländenahe Führung der A20 ermöglichen, so werden 
wir dieses Weiterverfolgen. In der Planung werden zur Schonung des Landschaftsbildes 
unnötige Dammschüttungen vermieden. 

 
003  Herr Schreiber, Gemeinde Burweg: 

Wie sieht eine Querung bei Milchstelle aus? 
Antwort: 

Bei Milchstelle wird eine Querung der Straße als Überführung vorgesehen. Die A 20 soll 
geringfügig über Gelände liegenn, die Milchstelle liegt in hoher Dammlage.  
Im Detail ist noch keine Festlegung erfolgt. 
Im Weiteren wurde auch die Anschlussstelle (AS) mit Querung B 73 als Überführung und 
die Rampen der AS einschließlich der Zwangspunkte (Biotop, Gehöft im Nordwestquad-
ranten, starke Verkehrsströme) erläutert. 

 
004  Wie vor: 

Wird die A 20 zwischen Bahnquerung und Querung Horsterbeck abgesenkt? 
Antwort: 

Ja, so weit es baugrund- und trassierungstechnisch möglich ist. 
 

005  Herr Wille, Gemeinde Himmelpforten: 
Fordert, dass die A 20 unter der Bahn hindurchgeführt wird. Zum einen sei die Bahn be-
reits ca. 2 m über Gelände, zum anderen wäre somit das Landschaftsbild nicht gestört 
und der Lärm gemindert. 

Antwort: 
Wird geprüft. Hierzu muss das Ergebnis der Baugrunduntersuchung abgewartet werden. 
Allerdings ist eine Unterführung unwahrscheinlich, da dieser Bereich vermutlich ungüns-
tige Baugrundverhältnisse aufweisen wird. Zudem kann Lärm auch anders gemindert 
werden als durch extrem teure Trogbauwerke. 

 
006  Herr Söhle, Landkreis Stade: 

Der vorhandene Graben nimmt auch Drainagen auf. Ist das berücksichtigt? 
Antwort: 

Es ist vorgesehen, die Entwässerung mit 2 getrennten Systemen auszubilden. Ein sepa-
rater Graben nimmt die Wassermengen der Autobahn auf. Je nach Ausbildung des 
Querprofils erfolgt dies über seitliche Gräben (bei Neigung der Fahrbahn nach außen) 
oder eine Mittelstreifenentwässerung (bei sogenanntem Sägeprofil und Entwässerung 
der Fahrbahn nach innen). Die Wassermengen werden gesammelt, gespeichert und ge-
drosselt an die Vorfluter abgegeben. 
Die vorhandene Entwässerung wird angepasst. Vorhandene Gräben werden ggf. parallel 
zur Autobahn verlegt und übernehmen so weiter ihre Funktion. Gewässer II. Ordnung 
werden unterführt. Bei schleifenden Schnitten erfolgt auch hier eine Verlegung parallel 
zur Autobahn bis zum Querungspunkt. 

 
007  Wie vor: 

Wie ist der Abstimmungsvorgang? 
Antwort: 

Zuerst werden interne Abstimmungen mit den Fachplanern durchgeführt, dann in den 
Arbeitskreissitzungen nach tragbaren Lösungen gesucht. 
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008  Herr Schlichtmann, Gemeinde Oldendorf: (siehe Stellungnahme Gemeide Oldendorf vom 

07.09.2010 Pkt. 2) 
Verschiebung der geplanten PWC – Anlage in Richtung im Viert/L 114, da hier 
Grundstückseingentümer bereit sind ihre Flächen einschließlich Wohnbebauung zu ver-
äußern. 

 
Ergänzung NLStBV im Nachgang zur Projektkonferenz: 

Die Standortsuche der geplanten PWC – Anlage ist noch nicht abgeschlossen. Auch 
über den Standort zwischen K 66 Und K 4 hinaus werden mögliche Standorte unter-
sucht. 
Die Grundeigentümer Nenke sind uns nicht bekannt. Die Grundeigentümer Bühring-
Nenke werden gemäß Liegenschaftsauskünfte nur Frau Silvia Bühring zugeordnet. 
(Flurstücke 117/59, 214/1 und 157). Aufgrund des bisherigen Planungsstandes ist nur 
ein kleiner Teil des Flurstückes 117/59 von der A20 betroffen. Die Gebäude auf den 
Grundstücken von Frau Bühring liegen rd. 100m vom geplanten Fahrbahnrand der A20 
entfernt. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist ein Ankauf nicht vorgesehen. 
Das Grundstück von Frau Zimmermann (Flurstück 59/6) ist zum derzeitigen Planungs-
stand nicht betroffen. Das Gebäude liegt rd. 90m vom geplanten Fahrbahnrand der A20 
entfernt 90m. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist ein Ankauf nicht vorgesehen 
 

009  Wie vor: 
Gibt es Vorschriften für Abstände eines Zuchtbetriebes zur Rastanlage? Es wird befürch-
tet, dass durch Viehtransporte Übertragungen durch die Luft auf den Zuchtbetrieb über-
gehen können. (Landwirtschaftliche Betrieb liegt in unmittelbarer Nähe zum geplanten 
Standort der PWC) 

Antwort: 
Nein, ist nicht bekannt. Wird geprüft. 

 
010  Herr Bösch, Schleusenverband Breitenwisch: 

Im Bereich Breitenwisch werden 3 Poldergebiete durchschnitten. Wie wird dort die Ent-
wässerung angepasst? 

Antwort: 
Grundsätzlich wird die Gebietsentwässerung wieder hergestellt. Genaueres kann zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Das Thema wird aber im Wassertechni-
schen Fachbeitrag abgehandelt. 

 
011  Herr Söhle, Landkreis Stade: 

Herr Söhle empfiehlt vor Erstellung der Unterlagen bei den entsprechenden Institutionen 
vorzusprechen. 

Antwort: 
Diese Möglichkeit wird genutzt werden. 

 
012  Herr Hauschildt, Kreisbauernverband: 

Herr Hauschildt merkt an, dass die Linienveränderungen im Vergleich zur Raumord-
nungslinie noch etwas ungünstiger für die Landwirte geworden sei. Warum nördlich von 
Oldendorf ein größerer Radius und nicht mehr Orientierung z.B. an Gemarkungsgren-
zen? 

Antwort: 
Größere Radien sind zu wählen soweit dadurch nicht andere maßgebliche Nachteile ent-
stehen. Im Zuge der Recherche der Landentwicklung werden aber die Auswirkungen 
noch geprüft. Die dargestellte Linie muss noch nicht die endgültige Linie sein. 

 
013  Wie vor: 

Wird das im Arbeitskreis besprochen? 
Antwort: 

Ja 
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014  Wie vor: 

Warum nicht Verschiebung der Anschlussstelle B 73 nach Süden? 
Antwort: 

Unter anderem wegen des geschützten Biotopes im Südostquadranten. 
 

015  Wie vor: 
Wie stellt man sich die Erschließung der unbewirtschafteten Rastanlage (PWC) vor? 

Antwort: 
Die PWC-Anlage wird in Bezug auf Ver- und Entsorgungsleitungen erschlossen. Details 
dazu liegen noch nicht vor. Die verkehrliche Anbindung erfolgt nur über die Autobahn. 

 
016  Herr Schreiber, Gemeinde Burweg: 

Warum wurde die Linie bei Bossel verschoben? 
Antwort: 

Grund für die Verschiebung war insbesondere die Beeinträchtigung eines geschützten 
Biotopes östlich der Trasse und südlich der B 73. Zudem liegt die Linie dann westlich 
des sehr trassennah liegenden landwirtschaftlichen Betriebes an der Dörpstroot.  

 
017  Wie vor: 

Wurde das mit dem Landwirt abgesprochen? 
Antwort: 

Ja und es wurde als günstigere Variante bezeichnet. 
 

018  Frau Männich-Polenz, Samtgemeinde Himmelpforten: 
Frau Männich-Polanz äußert die Befürchtung, dass der Damm der L 113, die über die 
A 20 geführt werden soll, bis in den Ort hineinragt und das Anschließen von vorhande-
nen Straßen und Zufahrten nicht möglich sein wird. Kann die Autobahn nicht über die 
L 113 geführt werden? 

Antwort: 
Die Lage der L 113, an die auch noch die K 81 angeschlossen werden muss, wird noch 
geprüft. Die in rot dargestellten Striche stellen noch nicht den endgültigen Zustand dar. 
Eine Unterführung der L 113 ist eher auszuschließen, da entweder die A 20 in einem ho-
hen Damm geführt werden müsste, was für alle nicht wünschenswert wäre, oder die L 
113 unter Geländehöhe abgesenkt werden müsste, was wegen der zu erwartenden Bau-
grundverhältnisse nicht praktikabel bzw. unverhältnismäßig teuer wäre. 

 
019  Wie vor: 

Wie erfolgt die Zuwegung zu 2 Wohngebäuden westlich der Burgbeckkanalquerung? 
Antwort: 

Die Zuwegung erfolgt entweder, indem die Dorfstraße unterführt wird bei entsprechender 
Höhe der A 20 oder in Form von Ersatzzuwegungen zum Beispiel aus Richtung L 113. 
Dabei müssen ggf. Umwege in Kauf genommenen werden. 

 
020  Wie vor: 

Das Breitenwischer Schleusenfleth wird abgeschnitten. Es ist Gewässer II. Ordnung. 
Antwort: 

Derzeit ist angedacht dieses Gewässer zu verlegen und an anderer Stelle an den Burg-
beckkanal anzuschließen. Es wird aber noch geprüft. 

 
021  Herr Winter, Schleusenverband Engelschoff: 

Wie werden die abgeschnittenen Flurstücke in Zukunft erreichbar sein? Auch während 
der Bauzeit. 
 

Antwort: 
Vom Grundsatz her müssen alle Flächen erschlossen werden und während der Bauzeit 
erreichbar sein. Allerdings kann es sein, dass Umwege in Kauf genommen werden müs-
sen. Das neue Wegesystem liegt noch nicht fest. Eine Entschädigung ist möglich, aber 
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nur wenn es sich um Privatwege handelt. Es wird ein Flurbereinigungsverfahren geben. 
Dieses kann erst mit Antrag auf Planfeststellung beantragt werden.  

 
022  Wie vor: 

Wie lang werden die Überführungsbauwerke? 
Antwort: 

Die Überführungsbauwerke werden mindestens 31 m lang (Querschnitt der A 20). Wie 
genau die Bauwerke aussehen werden wird in den Bauwerksentwürfen festgelegt. 
 

023  Herr Jungclaus, Kreisbauernverband Stade: 
Warum weicht die K 62 von der vorhandenen Trasse ab? 

Antwort: 
In der Regel ist dies die beste Lösung, da dann das Bauwerk neben der vorhandene 
Straße hergestellt werden kann und erst mit Fertigstellung des Bauwerkes der Verkehr 
dann von der alten auf die neue Strecke geführt wird. 

 
024  Wie vor: 

Was passiert mit der alten Straße? 
Antwort: 

Die wird zurückgebaut, wenn sie nicht noch für Anliegerverkehr benötigt wird. 
 

025  Wie vor: 
Was passiert mit der Rönne und den anderen Gräben? 

Antwort: 
Derzeit ist angedacht den Fanggraben zu unterführen und die Rönne dorthin umzulegen, 
da, wenn die Rönne in bisheriger Lage unterführt werden würde, die A 20 deutlich ange-
hoben werden müsste und so auch die K 62 höher überführt werden müsste. Dies wie-
derum würde längere Rampen zum Bauwerk bedeuten.  Details sind aber noch nicht 
festgelegt. 

 
026  Herr Schreiber, Gemeinde Burweg: 

Entschädigung bei öffentlichen Wegen? 
Antwort: 

Für die Nutzung öffentlicher Wege besteht kein Entschädigungsanspruch. 
 

027  Herr Breuer, Landvolk Stade: 
Was passiert mit dem Weg am Wettern am Alten Neddernweg? Der andere vorhandene 
Weg in Nord-Süd-Richtung ist ein Privatweg. 

Antwort: 
Wird aktuell abgeschnitten. Es wird geprüft ob dort noch eine weitere Querung oder an-
dere Ersatzwege erforderlich sind. Der Wettern selbst wird unterführt.  

 
028  Herr Tschigor, DB Netz AG, PD Bremen, Konstruktiver Ingenieurbau: 

Grundsätzlich ist es der Bahn egal, ob die Strecke unter- oder überführt wird. Es wird je-
doch darauf hingewiesen, dass bei dem vorliegenden Baugrund eine Unterführung der 
Autobahn nicht sinnvoll sein kann, allein schon wegen der Entwässerung im Bereich des 
Trogbauwerkes. 
Wie ergibt sich die lichte Weite von 32 m? 

Antwort: 
Die lichte Weite ergibt sich aus dem Umstand, dass noch die parallelen Wege mit unter-
führt werden müssen. 

 
029  Wie vor: 

Bitte auch berücksichtigen, dass die Bahn diese Strecke 2-gleisig ausbauen möchte und 
dass diese Strecke später elektrifiziert werden soll. 

Antwort: 
Das wird berücksichtigt werden. Im Vorentwurf werden wir sie beteiligen. Ein Beweissi-
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cherungsverfahren wird bei Bedarf durchgeführt. 

 
030  Herr Schreiber, Gemeinde Burweg: 

Wer entscheidet, wie die Bahnquerung umgesetzt wird. 
Antwort: 

Letztendlich entscheidet der Bund. Eine Bahnunterführung nur wegen des Lärmschutzes 
umzusetzen ist nicht verhältnismäßig, da Lärmschutz auch anders umsetzbar ist.  

 
031  Herr Plate, Wasser- und Bodenverband Blumenthal: 

Ist die zusätzliche lichte Höhe für die Elektrifizierung berücksichtigt? 
Antwort: 

Nein, jedoch ist der Brückenentwurf auch noch nicht soweit, so dass jetzt noch nicht ge-
sagt werden kann, ob die Höhenlage der A 20 geändert werden muss. Zudem muss 
auch erst die Baugrunduntersuchung vorliegen. 

 
032  Herr Hellwege, Wasser- und Bodenverband Horsterbeck: 

Der Damm südlich der Bahnquerung wird so hoch sein, dass man die Sonne nicht mehr 
sieht.  

Antwort: 
In Höhe Milchstelle läuft der Damm schon wieder geländenah. 

 
033  Wie vor: 

Wohne im Einzelhaus links der Trasse an der B 73 
Antwort: 

Das Gehöft bleibt bestehen. Deshalb wurde auch die AS-Rampe in den Südostquadran-
ten gelegt. 

 
034  Wie vor: 

Die Gräben werden abgeschnitten. 
Antwort: 

Wie bereits erwähnt, werden 2 Entwässerungssysteme vorgesehen. (Siehe Pkt. 006) 
 

035  Wie vor: 
Gibt es eine Garantie, dass das am Ende alles funktioniert bzw. eine Entschädigung, 
wenn nicht. 

Antwort: 
Der Ansatz ist, dass am Ende alles funktioniert. 

 
036  wie vor: 

Sie haben sich in Bezug auf die Bodenverhältnisse die ungünstigste Trasse ausgesucht. 
Antwort: 

- 
 

037  Wie vor: 
Wird es eine Flurbereinigung geben? 

Antwort: 
Ja. Diese wird mit der Planfeststellung beantragt. Die GLL wird diese mit Herrn Krummel 
federführend betreuen. 

 
038  Wie vor: 

Bitte die Wasserführung mit uns abstimmen. 
Antwort: 

Dazu ist u.a. Gelegenheit im Arbeitskreis. 
 

039  Herr Knabbe, Kreisbauerverband: 
Wie wird berücksichtigt, dass viele Flurstücke verpachtet sind? 

Antwort: 
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Verhandelt werden kann nur mit den Eigentümern. 

 
040  Wie vor: 

Es gibt das Schonungsgebot auch für landwirtschaftliche Flächen, insbesondere im Zu-
sammenhang mit den Kompensationsflächen. Welche Institution prüft die Einhaltung. 

Antwort: 
Es wird angestrebt, dass die Kompensationsflächen nicht alle in den betroffenen Gebie-
ten liegen. Bisher ist das immer gut gelungen. Aber nicht alle Maßnahmen können tras-
senfern durchgeführt werden. Maßgebliche Abstimmungen werden hier mit der UNB ge-
führt. Problem ist überhaupt Flächen zu beschaffen. 

 
041  Wie vor: 

Wann beginnt der Flächenkauf? 
Antwort: 

Wenn vom Bund Genehmigung erteilt ist. In Ausnahmefällen auch schon vor der Plan-
feststellung, dann jedoch nur Einzelflächen. In der Regel mit Planfeststellungsbeschluss, 
wenn keine Klagen anhängig sind. Zeithorizont jenseits von 4-5 Jahren. 

 
042  Herr Lodders, LWK Bremervörde: 

Bitte unbedingt flächensparende Kompensationsmaßnahmen umsetzen und diese ab-
stimmen. 

Antwort: 
Flächensparende Kompensationsmaßnahmen, wie zum Beispiel bei der Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie, lassen sich nicht immer umsetzen, da oft andere Ansprüche. Es 
wird letztendlich einen Mittelweg geben, es werden also nicht nur Gewässer kreiert wer-
den.  Es muss immer der Einzelfall betrachtet werden. 

 
043  Herr Hauschildt, Kreisbauernverband: 

Bitte zuerst immer mit Landwirtschaft und Verbänden abstimmen. In Arbeitskreissitzun-
gen können dann Lösungen aufgezeigt werden. Erst danach Abstimmung mit Umwelt-
behörden. Er verweist auf die Stellungnahme der Landwirtschaftskammer zur Fort-
schreibung des RROP, in der auch Räume zur Kompensation genannt worden sind. 

Antwort: 
- 

 
044  Wie vor: 

Wer wird die Agrarstrukturprüfung für Kompensationsflächen durchführen? 
Antwort: 

Das kann noch nicht gesagt werden.  
 

045  Wie vor: 
Sind die Flächengrößen bekannt? 

Antwort: 
Nein, diese liegen endgültig erst kurz vor Fertigstellung der Planfeststellungsunterlagen 
fest. 

 
046  Herr Krummel, GLL: 

Herr Krummel erläutert den geplanten Planungs- und abstimmungsablauf. Flächenbe-
schaffenheit und Bodenverordnung werden berücksichtigt, damit die Bewirtschaftung 
weiterhin sinnvoll möglich ist. Ein Flurbereinigungverfahren benötigt einen gewissen Pla-
nunungsvorlauf, sodass noch in diesem Jahr ist den Arbeitssitzungen begonnen werden 
soll. 

Antwort: 
- 

 
047  Herr Hellwege, Kreisbauerverband: 

Wie wird mit den Pächtern verfahren? 
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Antwort: 

Der Eigentümer ist Ansprechpartner. Der Pächter hat Recht an der Sache. 
 

048  Herr Bolowski, EWE Netz GmbH, BM Hemmoor: 
Herr Bolowski weist auf unterirdisch verlegte Stromleitungen hin, die entlang des Lan-
dernweges verlegt sind. Diese gehören den Windkraftbetreibern, die wiederum den Ge-
meinden bekannt sein sollten. 

Antwort: 
Der Hinweis wird beachtet. 

 
049  Frau Männich-Polenz, Samtgemeinde Himmelpforten: 

Nach welchen Kriterien werden Wild- und Grünbrücken festgelegt? 
Antwort: 

Im Rahmen des Vernetzungskonzeptes. Mit der Planungen wurde erst nach der Linien-
bestimmung begonnen, da das Vernetzungskonzept eine Auflage aus der Linienbestim-
mung darstellt. 

 
050  Herr Söhle, Landkreis Stade: 

Welche Querungen gibt es im nördlichen Bereich? 
Antwort: 

Bisher vorgesehen sind Überführung Landernweg, Überführung K 27 und Unterführung 
Graben zwischen FFH-Gebieten. 

 
051  Herr Heinsohn, Jägerschaft Stade: 

Wer ermittelt den Querungsbedarf für Wildwechsel? 
Antwort: 

Die Vernetzungsplaner. Unter anderem durch Abfragen bei der Jägerschaft. Bei der A 26 
gab es keine Einbindung der Jägerschaft, weil es dort kein Vernetzungskonzept gab. 

 
052  Herr Stouve, Jägerschaft Stade: 

Wird es einen Wildschutzzaun geben? 
Antwort: 

Wahrscheinlich ja. In den Anschlussstellen wird eine andere Führung des Wildschutz-
zaunes gewählt, um zu verhindern das trotz Wildschutzzaun Wild auf die Fahrbahn ge-
langt. (Fall A 26) 

 
 

  Frau Gummert bedankt sich bei allen Teilnehmern. Weitere Hinweise können innerhalb der 
nächsten 4 Wochen noch schriftlich eingereicht werden. 

 

Aufgestellt am 03.09.2010    Gesehen, freigeben am 24.09.2010 

BDC Dorsch Consult     NLStBV GB Stade 
 

 

………………………………    im Auftrage: ……………………………… 
 

 

Im Nachgang zur Projektkonferenz eingegangene Stellungnahmen (siehe Anlage) 

053  BUND: 
Schalltechnische Untersuchung 

Antwort: 
Im Zuge der Entwurfsplanung wird eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt. 

gez. i.V. M. Steenbuck gez. Seidel 
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Baugund / gespanntes Grundwasser 

Antwort: 
Sachverhalt wird im Zuge des Baugrundgutachtes abgearbeitet. 
 
Auswirkungen Sandabbau 

Antwort:  
Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
Die Ergebnisse des Baugrundgutachtens sind für die Gründung des Straßenkörpers 
maßgebend. 
Entsprechend der Ergebnisse wird geprüft, ob und wie eine Berücksichtigung der Aus-
wirkungen durch erforderlichen Sandabbau erfolgen muss. 

 
Alternativenprüfung 

Antwort: 
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommmen und im Zuge der Planung wird geprüft in-
wieweit der Sachverhalt zu berücksichtigen ist. 
 

054  UHV Kedingen: 
Entwässerungsthematik 

Antwort: 
Die Hinweise des Unterhaltungsverbandes werden zur Kenntnis genommen und inhalt-
lich geprüft. 
Die weiteren Planungsabsichten werden in den entsprechenden Arbeitskreissitzungen 
Entwässerung vorgestellt und diskutiert, um eine Lösung zu erarbeiten. 

 
055  Gemeinde Himmelpforten: 

Pkt. 1 Zusammenarbeit und Information  
Antwort: 

Die Untersuchungen vor Ort werden bereits durchgeführt. Die Information über die 
Durchführung dieser Arbeiten wurden bzw. werden gemäß § 16a Fernstraßengestetz 
(FStrG) mit Hilfe von öffentlichen Bekanntmachungen mitgeteilt. (die entsprechende Ver-
öffentlichung erfolgt entsprechend der Satzung der Gemeinden) 
Weiterhin wir der aktuelle Planungsstand auf der Internetseite der Straßenbauverwaltung  
Niedersachsen veröffentlicht. 
Eine Beteiligung der Gemeine erfolgt durch entsprechende Arbeitskreissitzungen. 
 
Pkt. 2 Untersuchungen und Kartierungen  
Verkehrsgutachten/ Verkehr auf der B 73 

Anwort: 
Es wird ein Verkehrsgutachten erstellt, aus dem auch der Verkehr im nachgeordneten 
Netz einschließlich Schwerlastverkehr ersichtlich ist. Ebenso werden verschiedene Bau-
phasen berücksichtigt. 

 
Schalltechnische Untersuchung 

Antwort: 
Im Zuge der Entwurfsplanung wird eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt. 
 
Erstellung eines Baugundgutachten /Setzungsverhalten  

Antwort: 
Es wird ein Streckengutachten erarbeitet. Entsprechend den Vorgaben zur Gründung 
des Straßenkörpers ist zu prüfen, ob und wie Setzungen bzw. Erschütterungen berück-
sichtigt werden müssen. 
 
Erhalt von Gemeindeverbindungsstraßen / Überführungsbauwerke 

Antwort: 
Verbindung Burweg/ Horst: die K 81 wird überführt 
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Burweger Straße: entspricht der Milchstelle, wird ebenfalls überführt 
 
Nach derzeitigem Planungsstand ist kein Konflikt im Hinblick auf die Einmündung der 
Dorfstraße und dem 
 Zugang des Gasthofes Jarck erkennbar. Der Sachverhalt wird überprüft. 
 
Die Dorfstraße wird im Zuge des Überführungsbauwerkes des Burgbeckkanals mit über-
brückt. 
Es wird kein langes Bauwerk vorgesehen. Das Breitenwischer Schleusenfleth wird durch 
Verlegung an den Burgbeckkanal angeschlossen. 
 
Der Hinweis die Autobahn im Bereich Breitenwisch bis Bundesstraße 73 in Troglage zu 
führen, wird als unrealistischer Lösungsansatz eingeschätzt. 

 
Aufgestellt am 30.09.2010  

NLStBV GB Stade 

im Auftrage:  gez. Seidel 
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